
 

 

AGB  
Allgemeine Geschäftsbedingungen zur Durchführung von Projekten der Unternehmens- und 
Personalentwicklung durch die GOLD Unternehmensentwicklung GmbH (nachfolgend TEAM GOLD 
genannt) 
 
VERANSTALTUNGEN DER GOLDSCHMIEDE® 
 
ANMELDUNG 
Wenn Sie sich für ein Seminar bei uns entschieden haben, können Sie sich ganz einfach online, per E-Mail oder Fax 
anmelden. Alle Seminargebühren verstehen sich zzgl. einer Tagungspauschale pro Seminartag (gilt nicht bei Online-
Trainings) zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
 
ANMELDEBESTÄTIGUNG UND RECHNUNG 
Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie von uns eine schriftliche Bestätigung per E-Mail mit allen wichtigen Details 
sowie die Rechnung. 
 
IHR ZERTIFIKAT 
Nach dem Seminar erhalten Sie ein Zertifikat, welches Ihre Teilnahme und die erworbenen Kenntnisse bestätigt. Damit 
die Qualität unserer Seminare professionell und hoch bleibt, bitten wir Sie im Anschluss an das Seminar um Ihren 
Eindruck und Ihre Meinung. 
 
AB- UND UMMELDUNG 
Bei Ab- und Ummeldungen, die uns bis 21 Tage vor Seminarbeginn schriftlich erreichen, entstehen Ihnen keine Kosten. 
Danach wird die Teilnahmegebühr in voller Höhe fällig oder Sie benennen einen Ersatzteilnehmer. 
Selbst.Bewusst.Führen.-Intervalltraining: Die Anmeldung zu den Präsenztrainingstagen sind verbindlich.  
Aus Kulanzgründen können Sie beantragen, maximal einen Präsenztag zu einem Folgetermin ohne Zusatzkosten 
nachzuholen. Für jede weitere Umbuchung berechnen wir 500 EUR zzgl. MwSt. 
 
ABSAGE ODER VERSCHIEBUNG DES SEMINARTERMINS 
Wir behalten uns vor, Veranstaltungen aus wichtigem Grund zu verschieben oder abzusagen. Wichtige Gründe sind zum 
Beispiel höhere Gewalt, Erkrankung des Referenten oder Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl. Bei Absage eines 
Seminars oder kompletten Trainingsreihen (z.B. Intervalltrainings) durch den Veranstalter erstatten wir Ihnen 
selbstverständlich umgehend Ihre bereits eingegangen Teilnahmegebühren. Bei Verschiebung einer Tagesveranstaltung 
(gilt nicht für einzelne Tage aus einer Trainingsreihe, z.B. Intervalltrainings) seitens des Veranstalters ist ein Rücktritt 
vom Vertrag für Sie kostenfrei möglich. Übersenden Sie uns dazu einfach eine schriftliche Rücktrittserklärung. Mögliche 
Terminverschiebungen geben wir den angemeldeten Teilnehmern unverzüglich telefonisch oder schriftlich bekannt. 
Weitergehende Haftungs- und Schadensersatzansprüche sind, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit seitens 
des Veranstalters vorliegen, ausgeschlossen. 
 
ÄNDERUNGSVORBEHALT 
Wir behalten uns vor, den Veranstaltungsort zu ändern, den vorgesehenen Referenten im Bedarfsfall (z. B. Krankheit, 
Unfall) durch andere in Bezug auf das angekündigte Thema mindestens gleich qualifizierte Referenten zu ersetzen und 
inhaltliche, methodische und organisatorische Änderungen (z. B. aufgrund von Änderungen in der Rechtsprechung oder 
von neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen) vorzunehmen. Änderungen geben wir den angemeldeten Teilnehmern 
unverzüglich telefonisch oder schriftlich bekannt. 
 
DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
Die abgesendeten Daten werden nur zum Zweck der Bearbeitung Ihres Anliegens verarbeitet. Weitere Informationen 
finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. 
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GOLDKREIS 
 
DAUER UND ABRECHNUNG 
Die Mitgliedschaft gilt jeweils für ein Kalenderjahr (01.01. bis 31.12.). Die Abrechnung erfolgt anteilig ab Eintritt bis zum 
31.12. Die Mitgliedschaft verlängert sich automatisch um ein weiteres Kalenderjahr, sofern sie nicht spätestens 4 Wochen 
vor Jahresende per Mail gekündigt wird.  

 
RABATTREGELUNG 
Gewährte GoldKreis-Rabatte sind nicht kombinierbar. Es gilt jeweils der beste Preis. 
 
 
 
INHOUSE – VERANSTALTUNGEN  
 
1. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt laut Angebot und/oder Auftragsbestätigung.  

 
2. Die Maßnahme erstreckt sich über die in der Auftragsbestätigung angegebenen Tage.  

 
3. Vorbereitung und Projektverlauf  

▪ Die Erstellung der Unterlagen liegt bei TEAM GOLD.  
▪ Für die Methodik und Didaktik der Maßnahme ist der Berater/Trainer verantwortlich. Stellt der Berater/Trainer 

während der Maßnahme fest, dass aufgrund des Verlaufs (z. B. infolge von Rückständen der Teilnehmer in 
vorausgesetzten Themen- oder Schulungsgebieten) Änderungen am ursprünglich mit dem Auftraggeber 
vereinbarten Konzept nötig sind, so entscheidet er über Art und Umfang der Änderung im Rahmen seines 
Erfahrungs- und Ermessensspielraums. Er kann nach seinem freien Ermessen einzelne Punkte der Maßnahme 
im Hinblick auf die Gesamtzielsetzung ausweiten und dafür andere vernachlässigen. Der Berater/Trainer wird 
aus seiner Sicht notwendige Änderungen am geplanten Projektverlauf mit den Teilnehmern besprechen. Er 
wird den Auftraggeber über die als notwendig erachteten konzeptionellen, methodischen und didaktischen 
Veränderungen zum frühestmöglichen Zeitpunkt informieren.  

▪ Vor und während der Maßnahme informiert der Auftraggeber den Berater/Trainer über alle Umstände, die für 
die Vorbereitung und Durchführung der Maßnahme bedeutsam sind.  

▪ Der Berater/Trainer wird nach besten Kräften und Wissen gemeinsam mit den Teilnehmern den Erfolg der 
Maßnahme anstreben.  
 

4. Das Honorar errechnet sich aus dem in der Auftragsbestätigung angegebenen Tagessatz, sowie den angegebenen 
Zusatzkosten, zzgl. der jeweils gültigen MwSt. Die Zahlung ist acht Tage nach Rechnungsdatum fällig. Bei 
verspäteter Zahlung können Verzugszinsen in Höhe von 2% über dem jeweils gültigen Diskontsatz berechnet 
werden.  
 

5. Durchführung  
▪ Die Projektorganisation liegt beim Auftraggeber.  
▪ Kann die Maßnahme zu dem vereinbarten Termin nicht wahrgenommen werden, sind bei Absage oder 

Verschiebung nachfolgend aufgeführte Prozentsätze des Honorars zu zahlen:  
o ab Auftragserteilung bis 2 Monate vor dem vereinbarten Termin 30 %  
o bis 4 Wochen vor dem vereinbarten Termin 50 %  
o bis 2 Wochen vor dem vereinbarten Termin 70 %  
o weniger als 2 Wochen vor dem vereinbarten Termin 90 %  

▪ Kann der Berater/Trainer wegen höherer Gewalt, Krankheit, Unfall oder einer sonstigen von ihm nicht 
verschuldeten Verhinderung die Maßnahme nicht zum vereinbarten Termin abhalten, so ist TEAM GOLD 
verpflichtet, sobald als möglich einen Ersatztermin oder eine Ersatzperson zu benennen. 
Schadensersatzansprüche des Auftraggebers gegen TEAM GOLD sind ausgeschlossen.  
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6. Urheberrecht/Geheimhaltung  
▪ Das Urheberrecht an den Teilnehmerunterlagen und sonstigen Projektunterlagen und -materialien gebührt 

allein TEAM GOLD. Der Auftraggeber bzw. die Teilnehmer haben nicht das Recht, die Teilnehmermappen und 
sonstige Projektunterlagen und Projektmaterialien ganz oder auszugsweise ohne schriftliche Genehmigung von 
TEAM GOLD zu reproduzieren, in Speichermedien aufzunehmen oder in irgendeiner Form zu verbreiten. Die 
ausgegebenen Teilnehmerunterlagen dienen demzufolge einzig und allein den in der Maßnahme selbst 
anwesend gewesenen Teilnehmern als Schulungs- und Arbeitsunterlage; d.h. diese Unterlagen dürfen bspw. 
nicht an Mitarbeiter, welche nicht in der Maßnahme anwesend waren, weitergegeben werden. Auch ein Ton- 
und Videomitschnitt der Maßnahme ist ohne schriftliche Genehmigung von TEAM GOLD nicht gestattet.  

▪ Die Mitarbeiter von TEAM GOLD sind verpflichtet, alle geschäftlich bedeutsamen Vorgänge, von denen sie im 
Zuge der Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber Kenntnis erhalten, geheim zu halten. Der Auftraggeber 
versichert, dass der Verwendung von Unterlagen, die er TEAM GOLD für die Durchführung zur Verfügung 
stellt, keine Urheber- und/oder sonstigen Rechte entgegenstehen.  

▪ Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.  
 
7. Dieser Projektauftrag wird wirksam mit der Auftragsbestätigung.  

 
8. Gerichtsstand ist Bayreuth.  

 
9. Es gilt deutsches Recht. 
 
 


